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Bürgeramt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1090/22 

T i tel der Drucksache 

Städtische Beratungs- und Koordinierungsstelle für die Anmeldung und Durchführung von 

Versammlungen nach Versammlungsrecht und Veranstaltungen im Rahmen der Sondernutzung  

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Nein.  

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Ste llungnahme 

Der Beschlussvorschlag lautet: 

"Der Oberbürgermeister legt dem Stadtrat zeitnah ein Konzept zur Einrichtung einer städtischen 

Beratungs- und Koordinierungsstelle für die Anmeldung und Durchführung von Versammlungen nach dem 

Versammlungsrecht und Veranstaltungen im Rahmen der Sondernutzung vor." 

 

Bei der Anzeige und Durchführung von Versammlungen und der Durchführung von Veranstaltungen nach 

dem Ordnungsbehördengesetz handelt es sich um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  gem. § 29 

Abs. 2 Ziff. 2 ThürKO.  

 

Bei den Sondernutzungen nach der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

(Sondernutzungssatzung) handelt es sich um eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises.  

Die "Einrichtung einer städtischen Beratungs- und Koordinierungsstelle" unterliegt der Organisations-

befugnis und ist alleinige Aufgabe des Oberbürgermeisters gem. § 29 Abs. 2  Ziff. 1 ThürKO. 

 

Die Erforderlichkeit einer Koordinierungsstelle ist nicht erkennbar. Die Zuständigkeit für die Anzeige von 

Veranstaltungen und Versammlungen liegt beim Bürgeramt. In der Bearbeitung der einzelnen Anzeigen 

werden weitere Fachämter eingebunden oder Anzeigen wegen fehlender Unzuständigkeit an das 

zuständige Fachamt weitergeleitet.  

Die benannten Irritationen und Probleme sind hier nicht bekannt.  

 
 
 

Ä nderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Der Stadtrat hat aus o. g. Gründen keine Beschlusskompetenz. 

 
 

A n lagenverzeichnis 

      

 

gez. Peter Neuhäuser  
 

07.07.2022 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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